
Zu tief gebuddelt
Diensthandys können ergiebige Informationsquellen für Arbeitgeber sein. Aber nicht  

alle Kommunikationskanäle  dürfen sie so einfach sichten, der Datenschutz zeigt Grenzen auf. Wer übergriffig  
wird,  riskiert Schadensersatzzahlungen an die Betroffenen und Datenschutzbehörden.

TEXT CLAUDIA TÖDTMANN

W as den Geschäftsführer des IT-Unterneh-
mens in der Pfalz zuerst freute, wurde bald 
zu einem großen Ärgernis. Sein neuer Ver-

triebschef sollte der Firma, die auf Software für die Aus-
wertung radiologischer Medizingeräte spezialisiert war, 
bei der Expansion helfen. Als ehemaliger Unterneh-
mensberater brachte er viele gute Kontakte mit. „Der 
Mann hat den Markt kräftig aufgewirbelt und Aufträge 
hereingeholt“, erzählt Sebastian Frahm, Arbeitsrechtler 
und Datenschutzexperte aus Stuttgart, über seinen Fall. 
Bald forderte der erfolgreiche Vertriebler eine Gehalts-
erhöhung, die Stimmung kippte, es kam zum offenen 
Streit – und das Unternehmen kündigte ihm. Was dann 
geschah, überraschte den Vertriebschef ebenso wie 
 immer mehr Angestellte, denen Ähnliches widerfährt. 
Das Unternehmen hatte das Firmenlaptop und das 

Diensthandy eingesammelt und „obwohl es keine An-
haltspunkte für ein Fehlverhalten der Führungskraft 
gab, beauftragte die Firma sofort einen IT-Profi, der auf 
alle Daten auf dem Laptop und im Handy zugriff, die 
 gelöschten Daten wiederherstellte und flächendeckend 
alles screente, um Kündigungsgründe zu finden“, berich-
tet Frahm. 

Waren es früher nur E-Mails, in denen Angestellte 
mit Kunden und Geschäftspartnern kommunizierten, so 
findet dienstlicher Austausch inzwischen auch auf allen 
möglichen anderen Kanälen statt. Zum Beispiel auf 
WhatsApp, wo das Versenden von Nachrichten samt 
Anhängen aller Art besonders unkompliziert und 
schnell geht. Dennoch sind die Recherchen wie im Falle 
des Vertriebschefs heikel: Wenn Unternehmen dabei 
auch private Kommunikation abgreifen, ist das schnell 
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Chef liest mit  
Auch auf die informelle 
Kommunikation ihrer 
Mitarbeiter, etwa über 
WhatsApp, versuchen 
manche Unternehmen 

zuzugreifen
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 Research Institute (HRI) 
fragte über 1070 Juris-
ten aus 152 Kanzleien 
nach ihren renommier-
testen Kollegen im IT-

Recht und Datenschutz-
recht. Nach Bewertung 
der Jury setzten sich 

für das IT-Recht  
24 Kanzleien mit  

33 Anwälten und für 
das Datenschutzrecht 

29 Kanzleien mit  
35 Anwälten durch.  

Die Jury: Thomas Karst 
(Rolls-Royce), Philipp 
Haas (Bosch), Claas 
Westermann (RWE)  

und Achim Schunder 
(C.H. Beck Verlag)
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DIE RENOMMIERTESTEN KANZLEIEN UND 
ANWÄLTE FÜR DATENSCHUTZRECHT*

Top-Kanzlei/besonders empfohlener Anwalt

Baker McKenzie Michael Schmidl

Bird & Bird Simon Assion, Fabian Niemann

CMS Hasche Sigle Christian Runte

DLA Piper Stefan Engels, Verena Grentzenberg

Eversheds Sutherland Nils Müller, Alexander Niethammer

EY Law Jyn Schultze-Melling

FPS Hauke Hansen

Freshfields Norbert Nolte

Gierschmann Legal Sibylle Gierschmann

Härting Niko Härting

Hengeler Mueller Vera Jungkind

Heuking Kühn Lüer Wojtek Antje Münch

Hogan Lovells Christian Tinnefeld

KNPZ Kai-Uwe Plath

Kremer Sascha Kremer

Kümmerlein Jens Nebel

Latham & Watkins Wolf-Tassilo Böhm, Tim Wybitul 

Luther Sebastian Laoutoumai

Noerr Daniel Rücker

Oppenhoff & Partner Jürgen Hartung

Osborne Clarke Flemming Moos, Jens Schefzig

Piltz Legal Carlo Piltz

PwC Legal Alexander Golland

Rittershaus Mark Kühn

Spirit Legal Peter Hense

Taylor Wessing Axel von dem Bussche, Paul Voigt

WERNER RI Roman Pusep

White & Case Detlev Gabel

WilmerHale Martin Braun

* alphabetisch sortiert; Quelle: HRI, WirtschaftsWoche 2021
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